
  

Stadtwerke Homburg GmbH| Stand: 01.01.2026| Seite 1 von 4  

 

 

Preisblatt Netznutzungsentgelte Strom 
 
Stand 01.01.2026, gültig ab 01.01.2026 
 
Alle Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitunkt jeweils geltenden 
Umsatzsteuer! 
 
1. Entgelte für Netznutzung für Entnahme mit ¼-h-Leistungsmessung 

 
1.1. Jahresleistungspreissystem 

 

 
Benutzungs-

dauer < 2500 h/a 
Benutzungs-

dauer < 2500 h/a 
Benutzungs-

dauer 
≥ 2500 h/a 

Benutzungs-
dauer 

≥ 2500 h/a 

Netz- bzw. Umspann-
ebene 

Leistungspreis 
€/kW/a 

Arbeitspreis 
Ct/kWh 

Leistungspreis 
€/kW/a 

Arbeitspreis 
Ct/kWh 

Mittelspannung 18,04  6,41  153,36  0,99  

Umspannung 
auf Niederspannung 

23,18  8,70  221,04  0,79  

Niederspannung 27,16  9,60  227,45  1,59  

 
 
1.2. Monatsleistungspreissystem gem. § 19 Abs. 1 StromNEV 
 
Für Entnahmestellen mit monatlichem Leistungsbedarf besteht die Möglichkeit vor Be-
ginn eines neuen Abrechnungsjahres (Kalenderjahr) diese Entnahmestellen zur Verrech-
nung im Monatsleistungspreissystem für das nächste Abrechnungsjahr anzumelden. 
Hierfür gelten dann, für jeden Monat der Leistungsinanspruchnahme, die folgenden Netz-
entgelte. 
 

Netz- bzw. Umspannebene 
Leistungspreis 

€/kW/Monat 
Arbeitspreis 

Ct/kWh 

Mittelspannung 25,56  0,99  

Umspannung  
auf Niederspannung 

36,84  0,79  

Niederspannung 37,91  1,59  
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1.3. Entgelte für Messstellenbetrieb (inklusive Messung) 
 
Die Höhe des Entgeltes für den Messstellenbetrieb richtet sich nach der Netz- bzw. Um-
spannebene des Netzanschlusses sowie den am Netzanschluss verbauten Geräte. So-
fern der Letztverbraucher keinen eigenen Wandler stellt, setzt sich das für den Messstel-
lenbetrieb zu zahlende Entgelt aus dem Preis für den Zähler, den entsprechende Wand-
ler sowie ggf. für Zusatzkomponenten oder -leistungen zusammen.  
 

Leistung 
Preis * 

€/a 

Messstellenbetrieb (Zähler) Mittelspannung  
(inklusive vorgelagerter Umspannung) 

359,51  

Messstellenbetrieb (Zähler) Niederspannung  
(inklusive vorgelagerter Umspannung) 

359,51  

Wandler Mittelspannung  
(inklusive vorgelagerter Umspannung) 

207,41  

Wandler Niederspannung  
(inklusive vorgelagerter Umspannung) 

26,15  

Telekommunikationseinrichtung (durch NB) 51,96  

 
 
* Bei täglicher Auslesung sowie monatlicher Rechnungsstellung und Jahresschlussrech-
nung je Entnahmestelle; für abweichende Spannungsebenen von Entnahme und Mes-
sung gilt Folgendes: In der Regel befinden sich die Entnahmestelle und die Messstelle in 
der gleichen Spannungsebene. Bei Abweichung hiervon (Entnahme in der Mittelspan-
nung und Messung in der Niederspannung) werden die bei der Niederspannungsmes-
sung nicht erfassten Verluste zwischen Entnahme- und Messstelle individuell mit einem 
Aufschlag berücksichtigt. Der Aufschlag auf die ¼-h-Messwerte (Leistungs- und Arbeits-
werte) beträgt 3,00 Prozent. 
 
 
1.4. Entgelte für Reserveinanspruchnahme 
 
 

Netz- bzw. Umspannebene 
0 – 200 h 

€/kW/Monat 
200 – 400 h 
€/kW/Monat 

400 - 600 h 
€/kW/Monat 

Entnahme aus Mittelspannung 60,12  72,14  84,17  

Entnahme aus Umspannung  72,45  86,94  101,43  

Entnahme aus Niederspannung 91,75  110,10  128,45  
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2. Entgelte für Netznutzung für Entnahme ohne ¼-h-Leistungsmessung  
(mit Standardlastprofil) 

 
2.1. Entgelte für die Netznutzung 
 

Netz- bzw. Umspann-
ebene 

Grundpreis 
€/a 

Arbeitspreis 
Ct/kWh 

Niederspannung 96,00  8,34  

 
 
2.2. Entgelte für steuerbare Verbrauchseinrichtungen in Niederspannung gemäß 

§14a EnWG (neue Fassung) 
 
Für Letztverbraucher mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (VE) gilt die Regelung 
des § 14a EnWG, welche ab 01.01.2024 in Kraft getreten ist. Hierbei gibt es grundsätz-
lich zwei Optionen. Modul 1 (pauschale Netzentgeltreduzierung) und Modul 2 (prozentu-
ale Netzentgeltreduzierung). Die Höhe der Reduzierung berechnet sich je abhängig vom 
Arbeitspreis. 
 
Letztverbraucher in der Niederspannung ohne Leistungsmessung (SLP) können frei zwi-
schen den beiden Modulen wählen. Sollte kein Modul aktiv gewählt werden, fällt dieser 
Letztverbraucher automatisch in das Modul 1 („Default“). Voraussetzung für Modul 2 ist, 
dass die Messung des Verbrauchs über einen separaten Zählpunkt erfolgt. 
 

 
Grundpreis 

€/a 
Arbeitspreis 

Ct/kWh 

Pauschale Reduk-
tion 
€/a 

Preissystem steuerbare VE, Anschluss ab 01.01.2024, Modul 1 96,00 8,34 -129,78 

Preissystem steuerbare VE, Anschluss ab 01.01.2024, Modul 2 0,00 3,34 0,00 

Preissystem steuerbare VE, Anschluss bis 31.12.2023 (inkl. 
Nachtspeicherheizung) 

0,00 5,00 
 

0,00 

 
 
Das Modul 3 kann nur als Ergänzung zu Modul 1 gewählt werden, sofern eine steuer-
bare Verbrauchseinrichtung mit intelligentem Messsystem vorliegt. Die Abrechnung über 
Modul 3 steht zudem nur Kunden ohne registrierende Leistungsmessung zur Verfügung. 
 

  Grundpreis Arbeitspreis Pauschale Reduktion 2) 

  €/a Ct/kWh €/a 

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen 
Modul 3 in Verbindung mit Modul 1 
Anschluss ab 01.01.2024 

96,00   

 Hochlasttarifstufe:   12,42   

-129,78 Standardlasttarifstufe:   8,34   

Niedriglasttarifstufe:   3,33   

 

 

Die Arbeitspreise für die Hochlast-, Standard- und 
Niedriglasttarifstufe kommen in den nachfolgend 
definierten Zeiträumen zur Anwendung: 

1. Quartal 
(01.01. - 31.03.) 

2. Quartal 
(01.03. - 30.06.) 

3. Quartal 
(01.07. - 30.09.) 

4. Quartal 
(01.10. - 31.12.) 

Hochlasttarifstufe 
11:30 - 12:30 
18:00 - 20:00 

- - 
11:30 - 12:30 
18:00 - 20:00 

Standardlasttarifstufe 
06:30 - 11:30 
12:30 - 18:00 
20:00 - 23:00 

0:00 - 24:00 0:00 - 24:00 
06:30 - 11:30 
12:30 - 18:00 
20:00 - 23:00 

Niedriglasttarifstufe 
00:00 - 06:30 
23:00 - 24:00 

- - 
00:00 - 06:30 
23:00 - 24:00 
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Letztverbraucher in der Niederspannung oder Umspannung auf Niederspannung mit 
Leistungsmessung (RLM) können nur Modul 1 wählen. 
 

Verbraucher 
Modul 1 

Pauschale Reduzierung 
€/a 

RLM  
in MS-NS oder NS 

 
-129,78  

 
 
 
 
2.3. Entgelte für Messstellenbetrieb (inklusive Messung) 
 
 

Messeinrichtung  
 

Preis 
€/a 

Eintarifzähler  
 

12,80  

Zweitarifzähler (inkl. Tarifschaltung) 24,35  

Sonderzähler (Maximum, Lastgang, weitere auf Anfrage) 23,42  

Prepaymentzähler 150,29  

 
 
 
 
 
Homburg, 01.01.2026 


